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184 F. DRENCKHAHN

bis zum 17. (18.) Lebensjahr. Fiir den mathematischen Unterricht
an den allgemeinbildenden Schulen hat die Stdndige Konferenz
der Kultusminister der Lénder zu Ende des Jahres 1957 eine
Empfehlung betreffs der Richtlinien und Rahmenlehrpline vor-
bereitet; sie ist im Zeitpunkt der Abfassung des Berichts noch
nicht verdffentlicht.

1. Die GrunpscHULE (ELEMENTARY SCHOOL).

1.1. Die Grundschule ist fiir alle bildungsfdhigen Kinder vom
6. bis 10. Lebensjahr (d.h. die 6- bis 9-jahrigen Kinder) bestimmt.
Ihr Ziel ist, Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten zu ver-
mitteln und die verschiedenen Begabungen in einem gemeinsamen
Bildungsgang zu entwickeln. Die 4 Jahresklassen werden von
1-4 gezdhlt. Der Unterricht ist schulgeld- und lernmittelfrei. .

1.2. Unterricht im Rechnen wird von Anfang an erteilt,
und zwar wiahrend der beiden ersten Schuljahre in einem Gesamt-
unterricht und in den beiden folgenden mit 5 Wochenstunden
in einem gefécherten Unterricht. Rund 189, der Gesamtstunden
entfallen dabei auf den Rechenunterricht. Ein besonderer
Unterricht in der Raumlehre (Geometrie) wird nicht erteilt..

1.3. Fir das abschlieBende 4. Schuljahr der Grundschule
schreiben die Lehrpline vor: Zahlenraum bis 1 Million; miind-
liches und schriftliches Rechnen in den 4 Grundrechnungsarten
mit der Einengung des Multiplikators auf 3 Stellen und des
Divisors auf 2 Stellen; Sachaufgaben aus der Umwelt, die nur

einfache Denkschritte erfordern; Miinzen, Mafle und Gewichte

in dezimaler Schreibung; einfache Briiche des natiirlichen

Lebens.
Die Verfahren im schriftlichen Rechnen sind einheitlich

geregelt; fir die Subtraktion 1st die Ergidnzungsmethode (addi-
tive oder Osterreichische Methode, Methode des Hinaufzdhlens,

vorgeschrieben.

9. AN DIE GRUNDSCHULE ANSCHLIEBENDE SCHULEN.

9.1. Schulformen. An die Grundschule schlieBen sich
an die Volksschuloberstufe, die Mittelschule und das Gymnasium.
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"~ 2.1.1. Die Volksschuloberstufe — in einigen Lé&n-
dern mit einer wahlfreien Fremdsprache — ist fiir diejenigen
Schiiler vom 10. bis 14. (15.) Lebensjahr verpflichtend, die
keine Schule mit gehobenen Anforderungen besuchen. Die
Klassen werden von 5 bis 8 (9) gezdhlt. Der Besuch ist schul-
geld- und lernmittelfrei. Die Volksschuloberstufe vermittelt die
Allgemeinbildung fiir praktisch-werktatige Berufe. Organisa-
torisch sind Grundschule und Volksschuloberstufe in der Volks-
schule vereinigt. Die Lehrkrifte sind Klassenlehrer (Volksschul-
lehrer und -Lehrerinnen) mit mindestens 2-jahrigem Studium
an einer padagogischen Hochschule oder einer pddagogischen
Akademie. V

2.1.2. Die Mittelschule — mit einer Pflichtfremd-
sprache — wird von Schiilern vom 10. bis 16. Lebensjahr besucht,
die sich einem Ausleseverfahren mit Erfolg unterzogen haben.
Die Klassen werden von 5—10 gezdhlt. Wo Schulgeld- und
Lernmittelfreiheit noch nicht gegeben sind, werden sie ange-
strebt. Nach erfolgreichem Besuch wird das ,,Abschluflzeugnis
der Mittelschule® erteilt. Die Mittelschule vermittelt die All-
gemeinbildung fiir gehobene Stellungen in technischen, kauf-
ménnischen und gewerblichen Berufen und mittleren Beamten-
stellen. Die Lehrkrifte sind Fachlehrer (Mittelschullehrer und
-Lehrerinnen) mit dreijihrigem Studium an der Universitit oder
frithere Volksschullehrer mit nachgewiesener autodidaktischer
Fachbildung.

2.1.3. Das Gymnasium — mit mindestens 2 Pflicht-
fremdsprachen ist fiir Schiiller vom 10. bis 19. Lebensjahr be-
stimmt, die sich einem Ausleseverfahren mit Erfolg unterzogen
haben. Die Klassen werden von 5 bis 13 gezdhlt. Schulgeld- und
Lernmittelfreiheit werden dort, wo sie noch nicht gewihrt
werden, angestrebt. Nach erfolgreicher AbschluBpriifung wird
das ,,Zeugnis der Reife® erteilt. Das Gymnasium vermittelt die
Allgemeinbildung fiir fiihrende Stellungen in Beruf und 6ffent-
lichem Leben. Das Gymnasium tritt in 3 Typen auf: als alt-
sprachliches Gymnasium mit Latein (ab 5. Klasse), einer neueren
Fremdsprache (ab 7. Klasse) und Griechisch (ab 8. Klasse); als
neusprachliches Gymnasium mit Englisch (ab 5. Klasse), Latein
oder Franzosisch (ab 7. Klasse) und einer 3. Fremdsprache
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(ab 9. Klasse); als mathematisch-naturwissenschaftliches Gym-
nasium mit English (ab 5. Klasse) und Latein oder Franzosisch
(ab 7. Klasse). — Die Lehrkrifte sind Fachlehrer (Studienrite
und- Réatinnen) mit mindestens 4-jahrigem Fach-Studium an der
Universitdt oder Technischen Hochschule und anschlieBender
2-jahriger padagogischer Ausbildung in einem Studienseminar.

Im Schuljahr 1955 verteilten sich die Schiiler der 5 Klassen
dieser drei Schultypen zu 769, auf die Volksschule, 79, auf die
Mittelschule und 179, auf das Gymnasium.

2.1.4. Daneben gibt es fiir Schiiler des infrage stehenden
Alters noch besondere schulische Einrichtungen, wie Aufbauziige
(mit mittelschuldhnlichem Ziel) Wirtschaftsoberschulen, Lander-
ziehungsheime und Freie Waldorfschulen (mit gymnasialdhnli- -
chem Ziel), Sonderschulen fiir sinnes und geistesbehinderte Kin-
der wie Hilfsschulen, Blindenschulen und Taubstummenschulen,
schliesslich Versuchsschulen zur Erprobung padagogischer Vor-
schldge usw.

2.1.5. Der Teil der Berufsschulpflicht, der in den Berichts-
zeitraum fallt, wird im allgemeinen in Gewerblichen, Kauf-
ménnischen, Handels-, Landwirtschaftlichen, Hauswirtschaftli-
chen usw. Berufsschulen mit wochentlich 6 bis 8 Unterrichts-

" stunden abgeleistet.

2.2. Ubergang zur Mittelschule und zum Gym-
nasium. Mittelschule und Gymnasium als Schulen mit ge-
hobenen Anforderungen werden als ,,weiterfiithrende Schulen*
bezeichnet. Der Ubertritt zu ihnen ist von zwei Voraussetzungen
abhingig: dem Wunsch der Eltern (Erziehungsberechtigten) und
dem positiven Ergebnis eines Ausleseverfahrens. Das Auslese-
verfahren ist linderméssig verschieden; im allgemeinen werden
entscheidend gemacht: 1. das Gutachten des Grundschullehrers,
2. das Ergebnis einer Schulpriifung (schriftliche Priifung) mit
genormten und geeichten Aufgaben aus dem Deutschen (Auf-
satz und Diktat) und Rechnen (Rechenfertigkeit und Sach-
rechnen) im Rahmen des Stoffes im 4. Grundschuljahr und
3. das Verhalten des Schiilers in einer miindlichen Priifung und
(oder) in einem kiirzeren oder langeren Probeunterricht in der

‘weiterfiihrenden Schule in Gegenwart bzw. unter Mitwirkung

eines Grundschullehrers. Die Auslese der Schiiler soll in erster
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Linie nach ihrer Veranlagung und nicht aufzeigharen Kenntnis-
sen erfolgen. Begabungs- und Intelligenztests finden Anwendung,
aber dies ist nicht durchgingig der Fall. Die Aufnahme der
Schiiler in die weiterfithrende Schule erfolgt zun#chst probe-
weise fir ein Jahr. h

2.3. Ziel und Aufgabe des Mathematikunter-
richts. Der Mathematikunterricht soll das Streben nach ma-
thematischer Erkenntnis wecken, Einblick in die Struktur der
Mathematik vermitteln und die praktische Bedeutung der
Mathematik dartun. Fiir alle drei Schularten werden die per-
sonlichkeitsbildenden Werte der mathematischen Erkenntnis
(dies vor allem beim Gymnasium) und die praktische Bedeutung
der Mathematik (dies vor allem bei der Volksschule) betont.

Von der Volksschule iiber die Mittelschule zum Gymnasium
wird mit ansteigender Akzentuierung verlangt, den Schiiler zu
folgerichtigem Denken hinzufithren, das funktionale Vorstellen
und Denken, die Raumanschauungsfahigkeit und die werkliche
und sprachliche Ausdrucksfahigkeit zu fordern, zu intuitiver
Schau von Zusammenhingen und zu methodischer Arbeit anzu-
_leiten und schliesslich zu Konzentration, Ordnung, Sorgfalt und
Genauigkeit zu erziehen.

Ebenso verschiebt sich von der Volksschule iiber die Mittel-
schule bis zum Gymnasium das Gewicht in den praktischen Be-
ziigen von lebensnaher Wirklichkeit zu Wirtschaft, Naturwissen-
schaften und Technik. _

2.4. Der Lehrplan. Im allgemeinen gelten die fiir
Jungen vorgeschriebenen Unterrichtsstoffe auch fiir Madchen.

Die im folgendén angegebenen Wochenstundenzahlen sind
keine Durchschnittswerte; sie sind dem Lehrplan eines der
Lénder entnommen.

In der Aufzdhlung des Stoffes sind die Klassen 5 und 6 sowie
die folgenden zusammengefasst, weil die Stoffverteilung auf die
einzelnen Klassen nicht immer einheitlich ist. Stoffe die sich nur
vereinzelt in den Lehrplédnen finden oder aus den methodischen
Hinweisen in ihnen gefolgert werden koénnen, sind in eckige
Klammern eingeschlossen. :

Der Lernerfolg der Schiiler wird in regelméssig stattfindenden
Klassenarbeiten festgestellt. Versetzungspriifungen finden nicht
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statt. Bei der Entscheidung iber die Versetzung spielt Mathe-
matik (Rechnen) eine wichtige Rolle. |

2.4.1. Die Volksschuloberstufe:

Wochenstundenzahl in Rechnen/Raumlehre in den
Klassen 5 bis 8 (9): 5, 5, 5, 5, (5)/20 (25) — rund 169, der Ge-
samtstundenzahl.

Der Lehrstoff ist in Rechnen und Raumlehre gegliedert.
Das Kopfrechnen ist fiir alle Klassenstufen vorgeschrieben.

5. und 6. Klasse. Rechnen: die 4 Grundrechenarten im
unbegrenzten Zahlenraum; Geld, MaBle und Gewichte; gemeine
und dezimale Briiche; Durchschnittsrechnung; einfache Schluss-
rechnung d.h. Regeldetri. — Raumlehre: anschauliche Be-
handlung einfacher geometrischer Koérper und Fliachen mit
Modellieren, Falten, Zeichnen, Messen, Schéatzen und Berechnen.

7. und 8. (9.) Klasse. Rechnen: Schlussrechnung und
Prozentrechnung; Anwendung der Prozentrechnung in Fami-
lienhaushalt und Geschéftsleben; Zinsrechnung; Verhéltnis-
rechnung; Berechnung der Quadratwurzel; Geldverkehr-Rech-
nen in hauswirtschaftlichen, sozialen, staats- und volkswirtschaft-
lichen Sachgebieten; [Vertiefung der Bruchrechnung d.h.
Multiplikation und Division in der 7. Klasse; Schaubilder und
graphische Darstellungen; Rechnen an Hand von Zahlentafeln,
z.B. Tarifen, Quadratwurzeltabelle]. — Raumlehre: Vor-
nemlich Flichen und Korpeberechnung in Sachbereichen. Bis
zum Schluss der 8. (9.) Klasse sollen behandelt sein: Quadrat,
Rechteck, Raute, Parallelogramm, Trapez, Dreieck, einfache
Vielecke, Kreis; Wiirfel, Prisma, Pyramide, Kegel, Kugel. Feld-
messen und mafstibliches Zeichnen; der Pythagoreische Lehr-
satz. [Abbildung durch Spiegelung, Parallelverschiebung und
Drehung; Kéoérperzeichnungen im Grundriss-Aufrissverfahren;
Bauzeichnungen; Landvermessung.]

Zusatz fiir die 9. Klasse unter Bezugnahme auf Rechenbiicher
fiir die Hand des Schiilers: einfache Gleichungen 1. Grades,
Formelauflosen und Rechenstab in ,,anschaulicher® Darstellung.

Die Gegenstandsmethode ist anschaulich, d.h. in der
Hauptsache experimentell- induktiv mit einer schwachen Ten-
denz zum Abstrakt-Logischen. Zur Grundlage der mathema-
tischen Erkenntnisse werden im allgemeinen Handlungsschemata
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des praktischen Tuns gemacht. Bei der Herleitung der Multiplika-
tion und Division von Briichen wird, wenn dies in der 7. Klasse
geschieht, in steigendem MaBe das Hankelsche Prinzip heran-
gezogen. In der Raumlehre hat durchgéingig eine Fusion von
ebener und raumlicher Geometrie, dies im elementarsten Sinne
gemeint, statt. Im iibrigen ist die Stoffverteilung fiir Raumlehre
uneinheitlich. Die Systematik im Aufbau von Rechnen/Raum-
lehre tritt gegeniiber der Zusammenstellung unmittelbar anwend-
barer Verfahren zuriick; sie wird beziiglich der Schluss- und
Prozentrechnung dort erreicht, wo die Verhiltnisrechnung
(Proportionenlehre) hinreichend weit betrieben wird, und
beziiglich der Raumlehre dort, wo entweder die Gestaltlichkeit
der Formen oder der Abbildungsgedanke leitend gemacht wird.

2.4.2. Die Mittelschule:

Wochenstundenzahl in Mathematik (Rechnen) in den
Klassen 5 bis 10: 4, 5, b, 5, 5, 5/29 — rund 159, der Gesamt-
stundenzahl.

Der Lehrstoff ist fiir die Klassen 5 und 6 in Rechnen und
Raumlehre, fiir die folgenden Klassen in Rechnen, Arithmetik/
Algebra und Geometrie (einschlieBlich Stereometrie/Trigonome-
trie) gegliedert.

5. und 6. Klasse. Rechnen: Die vier Grundrechenarten
im unbegrenzten Zahlenraum; Klammern; Teilbarkeit der
Zahlen und Zerlegung in Primfaktoren; Geld, MaBe und Ge-
wichte; gemeine und dezimale Briiche; Durchschnittsrechnung;
einfache Schlufirechnung, d.h. Regeldetri; Schaubildliche Dar-
stellungen. — Raumlehre: Anschauliche Behandlung einfa-
cher geometrischer Korper und Flichen mitModellieren, Falten,
Zeichnen, Messen, Schitzen und Berechnen.

7. bis 10. Klasse. Rechnen: SchluBrechnung; Prozent-
rechnung mit Anwendungen; Zinsrechnung; Zinseszinsrechnung;
kaufménnisches Rechenwesen und Rechnen in wirtschaftlichen
Bereichen, d.h. Rabatt-, Verteilungs- und Mischungsrechnung;
Diskontrechnung; Zahlungsverkehr; in- und auslindisches Geld-
wesen ; Wertpapiere, Kostenrechnung ; Kontokorrent ; Statistiken.
— Arithmetik und Algebra: Allgemeine Zahlen in Ver-
bindung mit Gleichungen; negative Zahlen; schwierigere Gleich-
ungen 1. Grades mit einer Unbekannten; Textaufgaben; empi-
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rische Funktionen in graphischer Darstellung; die lineare Funk-
tion; Gleichungen 1. Grades mit 2 Unbekannten; Proportionen
mit Anwendungen; die quadfatische Funktion; die quadratische
Gleichung mit einer Unbekannten in rechnerischer und zeichne-
rischer Losung; Potenzen und Wurzeln; Logarithmen, vier-
stellige Logarithmentafel und Rechenstab; arithmetische und
geometrische Reihen; Zingeszins-, Versicherungs- und Renten-
rechnung. [Rechenstab in der 8./9. Klasse.] — Geometrie:
Zusammenfassende Betrachtung geometrischer Grundbegriffe;
Dreieck; Kongruenzsitze und Grundkonstruktionen; Dreiecks-
konstruktionen; Messen im Freien; Viereck; Parallelogramm;
Trapez; Flachenberechnung und Flachenverwandlung; Pytha-
goreischer Lehrsatz; Wiirfel; Quader; Prisma; Linien und Win-
kel am Kreis; Verhéaltnisgleichheit von Strecken und Ahnlich-
keitslehre; Berechnung von Kreisumfang und -Inhalt; Ellipsen-
konstruktionen; Zylinder, Pyramide und Kegel; die trigono-
metrischen Funktionen; Sinus- und Cosinussatz; Berechnung
des rechtwinkligen und schiefwinkligen Dreiecks; Landvermes-
sung; Kegelstumpf; Pyramidenstumpf; Kugel; senkrechte und
schiefe Parallelprojektion [Abbildung durch Spiegelung, Parallel-
verschiebung und Drehung zu Anfang von Klasse 7; spéaterhin
Streckung. In der AbschluBklasse sind des ofteren wahlfreie
Arbeitsgemeinschaften fiir Mathematik vorgesehen.]

Die Gegenstandsmethode ist anféanglich experimen-
tellinduktiv und wird fortschreitend stdrker abstrakt-logisch.
Im 5. und 6. Schuljahr dhnelt sie jener in den entsprechenden
Klassen der Volksschule, in den darauf folgenden lehnt sie sich
starker and die des Gymnasiums an, ohne inde deren Hohe im
Formalen anzustreben. '

2.4.3. Das Gymnasium (bis zur 10. Klasse einschlieB-
lich): ‘
Wochenstundenzahlen :
im math.-naturw. Gymnasium: 5, 5, 4, 4, 4, 4/26- rund 149,
in den sprachl. Gymnasien: b, b, 4, 4, 3, 3/24- rund 139,

der Gesamtstundenzahl. |

Der Lehrstoff fiir die Klassen 5 und 6 ist in Rechnen und
Raumlehre, fiir die Klasse 7 in Rechnen, Arithmetik/Algebra,
Geometrie und fiir die folgenden Klassen in Arithmetik/Algebra
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und Geometrie (einschlieBlich Stereometrie/Darstellende Geo-
metrie/Trigonometrie) gegliedert.

a) Das mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium

5. und 6. Klasse. Rechnen: Rechnen mit unbenannten
und benannten natiirlichen Zahlen im unbegrenzten Zahlen-

raum; Klammern; Teilbarkeit der Zahlen; Zerlegung in Prim-

faktoren; gemeine und dezimale Briiche; SchluBrechnung;
Schaubildliche Darstellungen. — Raumlehre: Anschauliche
Behandlung einfacher geometrischer Korper und Fliachen mit
Modellieren, Zeichnen, Messen, Schéitzen und Berechnen. [Geo-
metrische Grundbegriffe: Spiegelung, Parallelverschiebung,
Drehung. ]

7. bis 10. Klasse. Rechnen (nur 7. Klasse): Schlufirech-
nung; Prozentrechnung; Zinsrechnung; Bearbeitung von Ta-
bellen. — Arithmetik und Algebra: Allgemeine Zahlen
in Verbindung mit Gleichungen; Zahlengerade; [Vorbereitung
des Vektorbegriffs]; die vier Grundrechenarten im Korper der
rationalen Zahlen in Verbindung mit linearen Gleichungen mit
einer Unbekannten; Textaufgaben; empirische Funktionen; die
lineare Funktion, das Steigungsdreieck, die Nullstelle und der
Proportionalitdtsfaktor; lineare Gleichungen mit mehreren
Unbekannten mit rechnerischen und zeichnerischen Ldsungs-
verfahren; Textaufgaben; die Funktion y = 2% und ihre Um-
kehrung; Quadratwurzel, Eingabelung durch Zahlenfolgen;
Irrationalzahl; Verwendung von Tafeln; lineare Interpolation;
Funktionen und Gleichungen zweiten Grades; Wurzelsatz von
Viéta; Potenzen mit positiven und negativen ganzen und gebro-
chenen Hochzahlen; die Exponentialfunktion; die logarith-
mische Funktion als Umkehrfunktion; Logarithmen; Rechenstab
und Logarithmentafel. [Rechenstab in der 8./9. Klasse:; Zahlen-
folgen, geometrische Reihen; Grenzwertbegriff; Zinseszins- und
Rentenrechnung an einfachen Beispielen in der 10. Klasse.] —
Geometrie: Zusammenfassung der bisher erarbeiteten geo-
metrischen Grundbegriffe; Abbildung durch Verschieben, Dre-
hen, Spiegeln; Grundkonstruktionen; Dreieckslehre; Kongruenz;

- einfache Konstruktionen und Viereckslehre [Dreieckslehre und

Viereckslehre in beliebiger Reihenfolge, entsprechend dem me-
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thodischen Aufbau]; Vermessungsiibungen im Freien; Kreis und
Gerade; Winkel am Kreis; Flacheninhalt gradlinig begrenzter
Figuren; Prismen: zeichnerische Darstellung, Berechnung von
Rauminhalt und Oberfliche; zentrische Streckung; Strahlen-

sitze; Ahnlichkeitslehre mit Anwendungen; harmonische Tei-

lung; Satzgruppe des Pythagoras; Rauminhalt und Oberfliche
“der Pyramide; Kreisberechnung; senkrechte und schiefe Parallel-
projektion; Oberfliche und Rauminhalt von Kreiszylinder,
Kegel und Kugel; die Winkelfunktionen; Berechnung des recht-
winkligen Dreiecks; einfache Vermessungsiibungen. [Sinus- und
Cosinussatz. | -

b) Die sprachlichen Gymnasien.

Der Stoffplan der sprachlichen Gymnasien in den Klassen
5 bis 8 stimmt mit dem des mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Gymnasiums iiberein, in der 9. und 10. Klasse ist der Stoff
verringert, z.B. um Zahlenfolgen und geometrische Reihen,
senkrechte und schiefe Parallelprojektion.

Die anfianglich anschauliche Gegenstandsmethode
wird von der 7. Klasse ab in steigendem MaBe durch das logische
Herleitungsverfahren ersetzt, ebenso wie sich die Gegenstéindlich-
keit vom Konkreten zu den abstrakten Inhalten der Mathematik
verschiebt. Dem Streben nach logischer Strenge in den Herlei-
tungen und Beweisen lduft parallel eine Betonung des Begriff-
lich-Logischen in der Systematik. :

Der mathematische Unterricht im Gymnasium ist mit der
10. Klasse nicht abgeschlossen; er dient dem folgenden durch
Vorbereitung dort tragender Begriffe, zu denen auch Begriffs-
bildungen der modernen Mathematik gehoren. :

,,Grundlegende Begriffe der modernen Mathematik wie
Menge, Korper, Gruppe sollen an einfachen Be1splelen vorbereitet
werden. Das funktionale Denken und das Abbildungsprinzip
miissen den ganzen Unterricht durchdringen.” So heilt es in dem
Lehrplan eines Landes. Und in einem andern: ,,Neueren Bes-
trebungen ist der Weg gebfinet (Bewegungsgeometrie, Vektoren
Determinanten...).”

Soweit sich die neuen Begriffsbildungen in den Unterrichts-
stoff organisch einbauen lassen und ohne Stoffvermehrung zu einer
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einheitlicheren Darstellung und iibersichtlicheren Betrachtungs-
weise fithren, werden diese Hinweise begriiB3t.

Funktionsbegrifft und Grenzwertsbegriff werden schon seit
Jahrzehnten im Unterricht bis zur 10. Klasse hinreichend
beriicksichtigt. Der Umstellungsprozel von der Geometrie in
euklidischer Form zur Abbildungsgeometrie (Bewegungsgeome-
trie) ist noch im Gange. Vektoren werden in stindig steigendem
MaBe einbezogen; Determinanten kommen hin und wieder im
Unterricht vor. Menge, Korper und Gruppe allerdings nehmen
auf der von uns betrachteten Stufe des Gymnasialunterrichts
eine Randstellung ein; sie kommen als tragende Begriffe jeden-
falls nicht in dem MaBe wie etwa Funktions- und Abbildungs-
begriff zur Anwendung.

2.5. Unterrichtsmethode. — Anschauungsmit-
tel. Die Lehrkréfte sind in der Wahl der Unterrichtsme-
thode frei,sofern diese mit der Zielsetzung der infrage kommen-
den Schulart in Ubereinklang stehen. Das friiher iibliche fragend-
entwickelnde Unterrichtsgespriach zwischen Lehrer und Schiilern
ist heute stark von arbeitsunterrichtlichen Methoden (Aktivitats-
methoden) zuriickgedrangt. Eine solche besteht beispielsweise
darin, daB ein vom Lehrer gestelltes Problem hinsichtlich seiner
Losung von den Schiilern unter sich diskutiert wird, wobei der
Lehrer nur dann eingreift, wenn es ihm notig erscheint, und eine
andere, indem der Lehrer den Stoff in eine gestufte Aufgaben-
folge umformt, die Aufgaben successive den Schiilern zur selb-
standigen (werklichen oder) schriftlichen Bearbeitung stellt und
anschliefend mit den Schiilern ein an die Schiilerleistungen an-
kniipfendes Unterrichtsgespréich fiihrt.

Der Unterricht in den 3 Schularten ist durchgingig Klas-
senunterricht, d.h. Unterricht in gleicher Front; Gruppen-
unterricht, d.h. Unterricht in aufgelockerter Front, ist im Vor-
drlngen begriffen, er ist in der Volksschuloberstufe hauﬁger als
in der Mittelschule oder im Gymnasium anzutreffen.

Das unterrichtsmethodische Denken in der Volksschule ist
starker durch psychologische, im Gymnasium durch gegenstands-
lose Erwigungen bestimmt. Die Mittelschule steht in dieser
Hinsicht zwischen beiden. Gemeinsam ist allen drei Schularten,
dall des ofteren — in den unteren Klassen fast stets — ein
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Problem angewandt-mathematischer Art Ausgang der mathe-
matischen Betrachtung ist. Aufler durch die Gegenstandsme-
thode unterscheidet sich der Unterricht in den drei Schularten
dureh das Arbeitstempo, das in der Volksschule am langsamsten,
im Gymnasium am schnellsten ist. '

Anschauungsmittel zu Demonstrationszwecken stehen
fir Geometrie, Stereometrie, Darstellende Geometrie, Trigono-
metrie in groBer Auswahl zur Verfiigung: Korpermodelle, massiv
oder aus durchsichtigem Material, zerlegbar, mit Korperschnitten
und Durchdringungen ; Bewegungsmodelle zur ebenen Geometrie
und den trigonometrischen Funktionen; Modelle zur darstellen-
den Geometrie usw. Mathematische Unterrichtsfilme gibt es nur
in geringer Anzahl (Institut fiir Film und Bild in Wissenschaft,
Erziehung und Unterricht in Miinchen); einige Studienréte
haben sich in. letzter Zeit dieser Angelegenheit besonders ange-
nommen und aus ihren Unterrichtserfahrungen heraus Filme
produziert. :

Geschitzt sind Anschauungsmittel, die Aufgabencharakter
haben und der intellektuellen Komponente in der Anschauung
Impulse geben. Es ist weithin iiblich, die Schiiler zur Eigen-
anfertigung von Modellen anzuregen. |

In der mathematischen Sammlung der Mittelschulen und der
Gymnasien ist fast immer ein Theodolit vorhanden. Rechenstébe
sind durchgidngig im Besitz der Schiiler dieser Schulen.

In den meisten Léndern gibt es eine ministerielle Liste zuge-
lassener Lehrbiicher (textbooks), unter denen die Schulen aus-
wéhlen konnen.

3. TENDENZEN.

Unter 2.4 sind die wichtigsten modernen Bestrebungen schon
angedeutet. Ganz allgemein geht es um eine Vereinheitlichung
der aus den Nachkriegsjahren stammenden Lehrpldne. Im ein-
zelnen wird die Diskussion beherrscht von den Fragen

1. der Stoffauswahl riicksichtlich sowohl der praktischen
und kulturellen Bedeutung der Mathematik (dies vorwiegend
in der Volks- und Mittelschule) als auch der organischen Ein-




	2. An die Grundschule anschließende Schulen.

